
320 der Beilagen zu den stenographisc4enProtokollen des Nationalrates (V. G.P.) ~ 

Diese Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, .als sie nicht die Genehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

Regierungsvorlage .. 

Regierungsvorlage vom 
1947 über die Errichtung von Betriebsver­
tre~ungen (Betriebsrätegesetz - BtrRG.). 
Der Nationalrat «'At 1be:Schilosse:n:' 

Geltungsbereich. 
_§ t. (1) Die ;Bestimmungen dieses Bundooge-

5e~es gdcen für Betr~be >aJ1er Am. 
(2) u,ntielr ,die Bescimmungen-dieses Jfundesge­

se~es f,allen nidtt: 

a) die. iBehörden, Äimter wid sonl'lcigen V~­
-wa:hmngsste1len ,des Bundes j der Länder 
{Stadt Wien), der Bezi,rke 'IlII1d Gemem­
,dM :wrwje ,die öff.ent1ichen VerkehrsuntJer­
Lll!ehmungen (Bi,senbahnen, iSwaßel1Jbahnen, 
Schiffahrt, Luftverkehr, Post und Tele­
graph und Kraftfa:hrlinien), I 

b) die öff.entlichen Unterrichts,- und Erzie-
hung·sanstalten, I 

c) die pri'vaten Haushalte. 
(3) Für die in Abs. (2), lit.· a, genannt.en Se­

triebe werden unter Serücksichtigung ihre~ 
besonderen Verhältnisse den Grundsätzen .di,eses 
Bundesgesetz.es entsprechende 'Personalrvehre­
tungsvoil"schriiten durch Verordnrung der Bun­
desregierung mit Zustimmung des Hauptaus~ 
schuss·es des Nationalrates erlassen. 

(4) (V,edassungslbesti'mmung) Die Bescirmmun­
gen dieses BUllldesgesetzes ,gelten ,au~h für die Be-
triebe der Land- und Forstwirtschaft. . 

§ 2. (1) Als Betrieb gilt jede organisatorische 
. Einlheit, innerhallb ·der·en eine physische Dder 
juristtisch.e P,erson od.er eine Personengemein­
schaft allein Dder mit Arbeitskräft.en mit Hilfe 
von technischen oder i~materiellen Mitteln die 
Erzielung bestimmter Arbeitserg.ebnisse fortge­
s~tzt verifolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Er­
wenbs'aJbsicht besteht oder nicht. 

,(2) Dienstneh11?'er im Sinne dieses Bund:es.ge­
s,etzes sind alle im Betrieb beschäftigten Personen 
einschließlich der Lehrlinge, ohne Unters.chi,ed 
'des Alters und Geschlechtes. . 

(3) Als Dienstnehmer im !Sinne dieses 'Bundes­
ges·etzes gelten n'~cht: 

a) Di.rekto~en ~nd leitende Angestellte, denen 
maßgebender Einfluß auf die Betriebsfüh­
TUng zusteht; 

b) I-feimarhei-ter und Zw~chenlffieister; 
c) Personen, die nur vorübergehen.d zu Aus­

bildungs.zw.ecken bes~äftiogt werden. 

Betrieb~vertretung. 
§ 3. (1) Den Diensrnehmel1n S'teht ,das R.echt 

zu, an der füllirung und Verw.altung ·der Bet~ielbe 
nach Maßgab~ der Bestimmungen a:eses Bundes­
gesetzesdurch die ,Organe der Betriebsvertretung 
[lAbs. (3)] mitlZuwirken. 

(2) Die Führung .des Betriebes steht ,d:em :se.. 
trielbsinhaber 'ode'r ,den von ihm hiezu Beauf­
tragten zu; er istt in .diesem Recht nur soweit 
bes,snränkt, als dies durch gesetzlich,e Bestimmun-
gen vorgesehen' ist.' . . .' 

(3) Die 01'gane der Betriebsvertretung sind: 
a) Die Betrielbsrversammlull'g. 
b) DerB,etrieibsrat (Vertrauensmänner). 

Betriebsversammlung. 

§ 4. (1) In ß.etrieben mit mindestens fünf 
Dienstntelhmern, die das 18. Lebensj.ahr voUen:det 
haben, bildet die Gesamtheit der Di,enstnehmer 
die Betriebs-v,ersammlung. 

(2) Der Betiiehslv.ersammlimg obliegt: 
1'. Entgeg,ennahine von Berjchten ·des Betrie'hs-· 

rates (Vertrauensmänner); 
2. W,i.ihl ·des Wahlvors,tandes {§ 8, Abs. (6)]; 
3. _ Beschlußfassung über die EinJhebimg einer 

Betri,elbsumlage und deren Höhe [§ 23, Albs. (2)]; 
. 4. Beschluß,fassung über die En~hebun,g des 

Betriebsrates (Vertrauensmänner) [§ 13, Abs. t(2), 
lit. d]. 

§ 5. (1) Die Betrielbsvers,amml~ng ist vom Be­
triebsrat (Vertrauensmänner) mindestens einmal 
in Jedem H:!!1bjahr einzuberufen. 

(2) Eine Betrie'bsversammlun'g ist binne~zwei 
Women liuch einzuberufen, wenn mehr als .die 
Hälrfte der s'timmlberechtigten Dienstnehmer [§ 6, 
Abs. (1)] Dder die Hälfte der Betriehsratsmit­
gli,eder {mindestens· zw.ei) die -Einberufung v,er-
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langt. iIm Falle der Funktionsu'filfähigkeit des 
Betriebsrates I{V,ertrauensmänner) ist die' iBe­
tri,ebsvers.ammlung von dem an .Lebensjahren 
älte.9ten stimmberecht~ten Dienstnehmer einzu­
berufen, dasglei!che gilt, wenn ein Betriebsrat 
(Vertrauensmänner) noch nicht 'besteht. . 

(3) Den V orsirz' 'in der ·Betriebsversammlung 
führt ,der Obmann . des Betriebs,ates oder sein 
Stellvertreter, in lBetrieben ,der in ,§ 19, Ans. (1), 
bezeichneten Art ,der Vertrauensmann und, wenn, 
zJW,ei Vertrauensmänner bestellt sind, der -a.n 
Lebensjahre!)., ,ältere Vertrauensmann. Im ,Falle 
der Funlktionsun:fäihrgkei~ des' Betriebsrat,es (Ver­
trauens'rriänner) und 'üm Fa,uedes Abs. ,(2), letzte'r 
Halbslatz, führt ,d~n Vorsitz in ,der 'Betriepis,ver­
sammlung der' an iLebem;,jahren ~lteste stimm-. 
berechtigte Di,enstneh'mer oder der von ihm 
bestellte ~timmlberechti,g.te Vertre~er. 

(4) In den Fällen ,des AJbs. 1(3), lemter Satz, ist 
die fachlich zU<Ständi'g,e Gewerkschaft von ,der 
EiIllberufung .der ,Betriebsversammlung unter ,Be­
kanntgabeder Ver,handlungsge.~ens.tände vom 
Einher'Ulfer 'rn Kenntnis zu s,etzen. 

(5) Der iBetri~bsinhaber kann an den' regel­
mäßigen Betriebsversammlungen (Abs,. (1)] und 

,auf :Einl.adung d.er Ei,nberufer aucl1 an ,den nach 
Abs. (2) einlberufenen Betriebsversammlungen 
teilnehmen. 

(6) Die zustän.d'igen i~werkschaften und ~die 
örtlichzuständig,e Kammer für ,Arbeiter . und 
Angestellte si,nd berechtigt, zu allen Betri,ebsver-
5'ammlup,gen Vertreter zu entsen,den. 

1(7) Werden die Betriebs,v,ersammlungen inner­
halh des Betriebes a:bgehalten, so ist der Betrie:bs-

. inhaber verpflichtet, die erforderlichen Räume 
nach Tunlichkeit zur Verfü;gung zu stellen. Die 
Betriebsversammlungen sind tunlichst ohri,e 'Stö­
I'Ufilg der Betri,ehsarbeiten durchzuführen. 

§ 6. (1) ,Inden IBetriebsrversammlungen ist je.der 
Qi,enstnehmer stimmberechtigt, der das' ,aktive 
Wahlrecht zur Betri.ebS'vertl'etung :besit~t [§ 8, 
'Abs. (3)]. ' . 

,(2) Zur iBeschlußfassung in .der Betriebsver­
sammlung lS,t .die !Anwesenheit mindestens ,der 
Hälfte der im Betrieb hes,chäfti!gten stimmberech-' 
tigten Dienstnehmer. erforde·rlich. Die Bes,chlüsse 
der Betriehsversammhmg werden,' sowleit :im 
folgenden nichts an,deres hestimmt wird,mit 'ein'­
facher Mehrheit der abgegelbenenStimmen ge-

\ faßt, im Fal!ledes ~ 4, Abs . .(2), 'Ziffer 4, beda,rt 
der Beschluß der Zweidrittelmehrheit der abge-
gebenen: Stimmen. " 

(3) Ist eine IBetriebs'versammlung' b~ch,lußun­
fähig, so ist innerhalb ,einer Woche neuerlich eine 
8etriebsrversammlung einzuberufen, die ohne 
Rücksicht ,auf die Zahl der anlwesen,den stinun­
berechti.gt,en Dienstnehmer beSchluß:fä'hig 15ft, 
di'ese Bestimmung gÜt nicht in den Fällen des 
§ 4, .Albs. (2), Ziffer 3 und 4. 

Betriebsrat. 

§ 7. (1) In jedem Betrieb, in demd~Uernd 
mindestens 20 D.ienstneihmer bes,chäft.igt sind, ist 
eillgemeinsamer :Betri,ebsrai (Ersatzmann) für 
Arhei,ter und Angestellte ~u wählen; dies gilt 
auch ,dann, wenn mehrer,e Betriebe in einem 
U nternehmenzUlsammengefaßt sin:d., 

(2) Der Be~riehsrat !hesteht anBetrielben mit 
'20 bis 50 Dienstnehmern aus ,drei, in iBetrieben 
mit 51 bis 100 Dienstnehmerna.us vier Mit­
gliedern. In Betrieben mit mehr als 100 Dienst­
nehmern erhöht sich für je weiter,e 100 iDienst­
nehmer ,die' Zahl der Mit,glieder' um eines., in 
Betrieben mit meihr ,als 1000 D~enstnehmern für 
je weitere 5'00 Dienstnehmer u~ ,eines. 'Bruch,teile 
von 100, bez'iehungswleise 500' werden für voll 
gerechnet. 

(3) Für jedes Mitglied ,des Betriebsrates ,iSlt 
auch ein 'Ersatzmann ,zu wä.hlen, der im Falle der 
V,etihinderung ,des Mitglieqli oder des IErlöschens 
der· Funktion des MilQgliedes an dessen Stelle als 
Mitglied zu treten hat. 

(4) Simfl in einem Betriebe Arbeiter und Ange­
~t,ellte Ibeschiftigt, so muß jede dieser Grupp,eu 
nach Maßgabe ,der folgenden Bestimmu!lJgen im 
Betriebsrat vert~eten sein, wenn si,e mindestens 
fünf dauemd hes,chäiftig\!e nienstnehmer umfaßt; 

(5) nie auf die G~uppeder A~bei:te·r und der 
Angestellten ent:'fallende Anzalhl ,der 'Betri,oosrats­
mitglieder richtet sich, nach dem Verhältnis der 
in jeder dieser GruPP(!n beschäfti.gten Dienstnelh- . 
mer zur- Gesa'mtzahl [lAIbIS'. (2)] der im Betrieb 
beschäftLgten nieus1tfl<lhmer; jeldoch müssen auf 
jede Gruppe, sof,ern ihr mindestem 20 beschäf­
tigte nLenstnehmer an'ge'hören, min:desltens drei 
Betriebsratsmitglieder entfallen·. ,Beträgt die Be­
schäftigtenza:hl inne~halb einer Gruppe :fünf bis 
n,eun Dienstnehmer, ,so entlfoallen auf diese 
Gruppe ein, bei 10 hi,s 19 f)ielh'Jtnehmer zwei 
B~tl'iehsratsmit'gli,eder. 

(6) Für di,e Ses'tiromungder Mingliederzahl des 
Bettu,ebsrates ist die Anzahl ,der ,am Tage ,der 
AussIchreibung derB,etrieibsrat.sw-ahlen im B,e- \ 
trieb beschäftigten Di,enstnelhmer maßgebend. 
Eine Änderung der Zahl ,der Dien'stnehmer .des 
Betriebes isft au:fdie Anzahl der Mitglieder ,des 
B,etrielbsrates wäJhrend . dessen Tätirgkeitsdauer 
ohne Eirufluß. 

, Berufung der Mitglieder. 
§ 8. (1) ni,e lBetrie1b~ra.tsm~t!glieder wer.den für 

die Dauer von ~wei Jahren, durch unmitte1ba're 
g,eheime Walhl ;berufen; die W ahl 'i~t ~.m Falle 
des ,§ 7, lAibs. 1(4), g,etrel1iIlt für die Gruppe ,der 
Arheiter 'unidder Angestellten durchizuführen. 

(2) Die Wa,hlen si.nd nach den Grundsät.zen des 
Vei1häloniswahlrechtes durchzuführen;' dies gilt 
im Falle des ,§ 7, lAbs. (5), nicht für eine Gruppe, 

'der wen1'ger als 20 Dienstnehmer an'gehören:. Iri 
diesemF1a'l1.e ,gdteij ,die Bestimmungen des § 19, 
A.bs. (3),' sinrugemliß. 
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(3) WaMberechtigtt: sind alle Dienstnehmer des 
Betriebes"oIhneUnterschieddes Geschlechtes,und 
der Sta:Jitszug.ehörigkeit, die 'am Tage der Aus­
schreibUll'g "der Wahld·as 18. Lebensja:hr voll­
,endet haben-, am Tage der Wahlausschre~bung 
'und am Wa:hI't3!ge im iBetrieb. beschäftigt sind 
unid ab~es.eheri' VOn der Sta:atszugehönigkei t die 
V oraussetzung,en für das Wa'hlrecht in die ge­
setzgebenden Körpers.chaften erfüllen. 

(4) Wlmlbar sind alle waMberechtigten Dienst­
nehmer .<les iBetriodbes, sofern sie' ,die österr,eid1li~ 
sche Staatsibürgers'chaft 'bes~tzen, am Tage der 
Auss,chreilbung der Wahl das 24. ,Ubensja!hr voll­
en,Jet ihaben un,d am Tage der WaM seit minde­
stens sechs Monaten im ,Betrneb beschäftigt sind. 
Wählbar sind jedoch ,nicht LFami,J.ienrangehörige 
des Betriebsin:habers, als . solche g,elten .;der Ehe­
gatrte ,des Benr,i.elbsinhabers und F.ersonen, die mit 
ilhm bis e:inschliießlich zum ,ckitten Grad ver­
wandt oder verochwäg,ert s,i'Ilid oder ,zu ihm im 
Verhältnis von Wa:hlkindern, Mündeln oder 
PfIe;gekindern snelhen. 

(5) In neu errichteten Betrieben sowie in 
SaisonbetTieben s~nd auch Dienstne'hmer wäMb:tr, 
die noch nicht s,echs Mon3!te im B,eltrieb be­
schäfoiigt sind. Als SaisoDibetriebe ,gelten Betriebe, 
die ihrer Natur nach nur 'zu Ib~timmten Jahres­
zeiten lin Gang s·in:d oder regelmäßig zu gewis~en 
Zeiten ,des JahreS erheblich verstärkt arheite:t. 

(6) Zur Durc;hl:ührung ,der Wahl des Betriebs­
r.ates hat die IBetri,ebsversammlung einen Wahl­
vorstan,d und lim FaUeder Du'rchführung ge~ 
trennter Wahlen für die Gruppen der Arbeiter 
und Angestellten' je .einen Wa'hlvorstand zu be­
S'tiellen. lDer BetriebsInhalber i.st verpfliicht'et, dem 
W;ahlvorstand die zur Durchführung der Wahl 
erfor.derlichen V;eI'Zeichnisse der Dienstnehmer 
des' Betriebes !rechtzeitig zur Verfügung' zu 
stellen. 

§ 9. Die vollzoge1lle Walhl ,ist dem Betriebs­
inhaber, ,dem nach dem Standort des . Betriebes 
örtlich zuständigen EiniguDigsamt, der örtlich 
zUst'ändig,en Kammer für Arbeiter' und An,ge­
stellte ,und der ,fachlich zuständigen Gew,erk$chaft 
an~uzei'gen. 

§ 10.
6 

(1) Die erstmalig,e Waihl nach den Be­
stilmmungen dieses Bunde~geset.zes :ist vom W:ah:l­
vorstand' [§ 8, Albs. t(6)] binnen vier \V :lehen 
nach IfilkraJttreten dies,esBunl.desgesetzes, in neu 
errichteten Betrieben jeweils binnen vier Wochen 
flach dem Tage des ·Betr:ielbsbeginnes auSlZu­
schreiben. 

,(2) Vor Ahlauf ,der IgresetZIichen Täügkeitsdauer 
des BetriehsrrateS [§ 8, ,Albs. (l)] sind Neuwahlen 

. so I'echtzeitig auszuschreiben und durchzuführen', 
daß ,der n,eugewählte Betriebsrat seine Tätigkeit 
unmittellbar nach Ahlauf der Tätigkeitsdauer 
des ,albtreteniden 'Betriebsrates aufnehmen kann. 

J 

(3) In den Fällendes ,§ 13, Alb~. (2), Iit. h bis ä, 
sind NeUIW.ahlen hinnen vi,er . Wochen nam Be­
endigun1!; der Täcig:kelit .. des ahgetr,etenen Betriebs­
ra~sau'szuschre1ben. 

Geschäftsführung des Betriebsrates. 
§ 11. (1) De"r ißetriebsrat wäMt aUs seiner Mitte 

mit einfacher MehIileitder. aihgegebenen St~­
men emen Obmann und einen St~llvertreter. Im 
Falle des§ 7" Abs. (4), ist ider Stellvertreter aus 
der Gruppe zu wählen, welcher ,der Obmann 
.nicht . ,angehört. 

'(2) Die Sirtzungendes .Betr1ebsrates sind vom 
Obmann, in ,dessen Verhinderung vom Ste!Jvel­
tre~er, einzuberufen. 

(3) Der rBetriebsr.at ist beschlußfähig, wenn 
mindestens ,die Bälfted:er Mitglieder und, wenn 
er nur aus ,drei Millgliedern besteht, mindestens 
ZWlei Mitglieder a'lliwesend sind. Die BeschlüsSe 
werden, . ;soweit in ,der Geschäftsordnung 
[Albs. (5)] nichts anderes lbestimmt wird, mit ein­
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ger 
faßt, bei gleich~reihen Stimmen ist die Meinung 
ang,enO'mmen, ,für die der Obmann (Stellvertre­
ter) ,gestimmt hat. 

(4) _ Angelegenheiten, die aus-schließlich die 
Interessen einer Gruppe [§ 7, Abs. (4)] berühr~n, 
können. vondies,er selhst:mdig behandelt werden. 

(5) Di,e n,ä,h,eren Sestimmungen über die Ge­
schäftsfühmng des Betriebsrates wer,den in einer 
Geschäftsordnung gere:gelt; die durch Verord­
nunrgdes ißundesministeriums für soziale Ver~ 
walrung erlassen wird. 

Zentral betriebsrat •. 

~ 12. (1) W:enn ein Urttemehmen mehrere 
Betriebe urn'faßt, die eine wirts.chaftli.che Einheit 
bilden und vom Unternehm<en zentral verwaltet 
wer,den, ist in dem Unternehmen zur Behandhmg 
gemeins,amer Anlgelegenh,eiten· ein Zen,tra~be­
triebsnt zu errichten. !Er bestoo,t ,aus ,den Ob­
männern und ,den Obm~nn~te1lvent~ern 'der 
Betriebsräte der ,dem Unternehmen an-gehö:-igen 
Betriebe. 

(2) Der Zentnalbetriehsr.at wählt ,aus lSeiner 
Mitte mit einfachu Mehrheit der ahgegebenen 
Stimmen einen Obmann und men Obmann­
stellventreter. 

(3) Aluf ,die Geschäft'siführung des ZentI1al­
bet.riebsn~tes finden Idie Bestimmungen des . § 11 
sinngemäß Anwendung. 

Beendigung der Funktion des Betriebsrates. 

§ 13. (1) Die Tätigkeit ,des Betrieoorates en­
digt mit Ablauf der Zeit, für die er gewählt 
'wurde f§ 8, Abs. (ln 

(2) Vor Ablauf der in Abs. (I) bez.eichneten 
Zeit endigt die Tätigkeit desBetriebsT~tes: 

a) wenn der B,etrieb dauernd e'ingelSteIIt wird; 
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.• b) wenn die Zahl der Mitglieder zu:&a:mmen 
mit den E1'llatzmännern unter die Hälfte 
der im § 7, Albs. (2), ,festgesetzten Mit­
gIiederzahl sinkt; 

c) wenn die Meht"heitder Betrieb~ratsmit­
g1ied~r den RÜcK.oritt beschließt; 

d} wenn die Betriebsvers.arn.mlung die Ent­
hebung des Betriebsmtes heschließt. 

(3) Die Mitgliedsdlaft zum Betriebstat erlischt, 
wenn Umstande eintreten oder bekannt werden, 
welche die Wählb3lrkeit ausschließen oder wenn 
ein Mitgli,ed desBetrie~tes von seiner Funk­
tion 'lJurücK.trit,t. 

Aufgaben und Befugnisse der Betriebsräte. 

§, 14. (1) Die Betriebsräte sind berufen, die 
wirtschaftlichen, soz.1alen,.gesundhe~t1ichen und 
kultUirellen InrerelSsen der Dienstnehmer im Be-, 
triebe w,ahrzunehmen und zu fördern; zur Er­
l"eichung ,dieses Zieles sowie ZJWeCks Sicherung 

. einer mit, den allgemeinen Wirtschaft6interessen 
überein,stimmenden Betriebsruhmmg haben die 
Betriebsräte .das Recht, an der Führung und Ver­
waltung des Betriebes mit'lJUwirken. 

(2) Die Tätigkeit der Betriebsräte hat sich tun­
lichst ohne Störung des Betriebes zu vollziehen. 
Der Betriebsrat ist nicht befugt, in die Führung 
un~ den Gang des Betriebes durch selbständige 
Anordnungen einzugreifen. 

§ .15. (1) In W,ahrnehmung der ltheressen der 
D~enstnehmer stehen dem Betriebsrat in~b~on­
dere nachstehen·de Aufg,aben' und Bdugnii>se zu: 

1. Sie haben ,die EinhaltUing der für den, Be~ 
trieb gehenden Kollektivverträge und sonstiger 
dienstrechtlicher V,ereinbarungen zu' überwachen 
und unter Mitwirkung der zuständigen Gewerk­
schaft,en mit ,dem Beoriebsinhalber, ,der zur Bei­
ziehl!1ng seiner zuständig,en Interei>lS·envertret,un~ 
berechtigt ist, Ergänzungen Z1:1 den Bestimmun­
gen ,der K?llektivverträge z·~ vereinbaren, deren 
RegdUlng inden Kollektivverträgen. ,der Be­
triebsvereinbarung vorbehalten ist. . 

2. Akkol"d-, 'Stück- und Gedinglohne sowie 
Durchschnittsverdienste können, soweit~ sie nicht 
durch Kollektivverträg,e .geregelt sind, nur mit 
Zustimmung ,des B·etiriebsra;tes festg,esetz.t werden. 

3. Akkord-, Stück- oder Gedinglöhne für'ein­
zelne 'Dienstnehmer oder einzelne A.rbeiten, die 
kollektiv nicht vereinbart werden können, sind, 
wenn zwischen .dem Betriebsinhaber und dem 
Qienstnehmei- eine Einigung [licht zustande 
kommt, unter Mitwirkung des Betriebsr.ates fest­
zusetz,on. 

4. Arbeitso.rdnungen: (Dienstordnungen ruach 
§ 200 Allgemeines BerggelS.etz) können, soweit 
sie nicht zwischen den in ß.etracht kommenden 
Berufsvereini,gungen der: Dienstgeber und der 
Dienstnehmer vereinbart wurden, nur, mit Zu­
stimmung des -Betriebsrates erlassen ,und abge-
ändert we~den. . 

5. Jede bea:bsichtigte Neuaufnahme von Dienst­
nehmern 1st dem lBetrieoor,at vor Ahichluß des ' 
Dienstvertrages und Einreihung des Dienst­
nehmers vom Betrieb6inha:ber mkzuveilen. Der 
Dienstvertra;,g darf nicht abgeschlossen werden, 
wenn der Betriebsrat innerha1b emerFrist von. 
erner Woche; -gerechnet vom Tage der Verstän­
di,gung durch den Betriebsinha;ber, gegen die 
Aufnahme mit der ~ündung Ein~pruch er­
hebt, daß ,durch die :EiI16tellung' des Dienst­
nehmersder Arbej,tsfr~ede,im B.etriebe gestört 
würde; ,dem Bet·riebsinhaber' steht in diesem 
Falle das &echt zu, die Entscheidung des Eini­
gungsamtes (§ 26, .lit. c) zu v.erLaIl1gen. 

6. Die Einreihung von DienstIlehmern auf 
einen anderen ArbeitspLa.tz bedarf der ZUßtim­
mun-g des BetriebsrateIS, wenn mit dem Wechsel 
des Ar:beitsplatzes eine Knderung der Lohn­
oder sonstigen Arbeitsbedingungen. verbunden 
ist; im Streitfalle entscheidet das Einigungsamt 
(§ 2,6, lj.t. c).· . 

7. Sie haben ,die Durchführung und Einhaltung 
der Vorschriften über den Aribeitnehmerschutz 
sow~ ü1ber di,e Sozialversicherung zu überwachen 
und erfol"de~lichenfal1s die zuständige Aufsichts­
behöl1de oanzurufen. 

8. Betrie'bsbesichtigungen durch' .organe 'der 
Arbeits- oder Bergwerksinspekcion oder sonstige 
zur überw,achung von Arbeitsschutzvot"6chriflten 
gesetzlich berufene Organe ,sind Mitglieder .des 
Betriebsl1ates beizuziehen. Der Benriebsinhaber 
oder ,das von ihm mieder Geschä,ftsführurig be­
trauoe Organ ,is'J; verpflichtet, von der Ankunft 
eines Aulfsichtsorgans den Betriebsrat unver­
züglich zu verständigen. 

9. Der Betriebsrat hat das Recht, in die vom 
Betrieb gefühl'ten Lohn-, und Gehaltslisten und 
die .dazuge~hörig,en Unwd.agen Einsicht zu neh­
men, sie zu Ülberprii:fen und die Lohn(Gehallts)­
auszah}ung zu kontrollieren. 

10. Die Urlaubseint,eilung ode·r deren Abände­
rung .darf ~u~ im Einvernehmen mit dem B·e­
trie'oor.at erfolgen. 

11. Der Betriebsrat ,ist berechtigt, zugunsten 
der Dienstnehmer und ihrer Familienangehörigen 
nnte'r B.each.tung ·der geltenden ge~etzlichen Vor­
schriften Unterstützungseinrichtungen so'wie son­
stige WohUahrtseinrichtUl11genzu errichten und 
ausschließlich zu verwalten. Sind solche Wohl­
fahrt~einrichtungeti vom Betriebsinhaber errich­
tiet, 'so nimmt der iBetriebsrat an der Verwaltung 
dieser Einrichtungen teil. Die näheren UClStim­
mungen wel'den .durch Verordnung geregelt. 

12. Der BetriebSlr.at hat den Betriebsfon·ds 
[§ 24, AJbs. (2)] zu vei-w.alten. 

13. Der Betri~bsra:t hat an der Aufrechterhal­
tun,g der Di-slzipliin i'nden Betrieben mitzu­
wir:ken. Disziplinarmaß,nahmen können, falls 
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die Arbeitsor.dnung (DienstO:fidnung) ~olche vor­
sieht, nur im Einvernehmen mi,t dem Betriebs-
rat getroffen werden. . 

(2) Zur Sicherung des Rechtes der Mitwirkung 
an ' der Verwaltung des Betriebes stehen dem 
Betriebsrate foLgende Befugniss·e zu: 

5 

schuß l}icht ,angehören, ,können von de~ Teil­
nahme 'an den Sitzungen des AusschuslSes nicht 
ausgeschlossen werden. Im' ubrigen' haben die 
Vertret,er des B.etrie:bsmtes die gI.eichen Rechte 
und ,Pflichten wie ,die Aufs.ichtsJ.;atsmitglieder. 
Die Mitgliedschaft der BetrieblSl1atlSmitglieder im 
Aufsichtsr,at .endet mit iJIwer Funktion als Be­
tri,ebsmt. 

Die vorsWhenden Bestimmungen g~1ten sinn­
gemäß für den Aufsichtsn!;t von Gesellschaften 
mIt beschränkter Haftung ,und .Erwerbs- und 
WirtschaftsgenolSlSenschaften. 

(3j Die 'Bestimmung'efi des Abs. (2), Z. 1, 
finden keine Anwendung ein Betrieben politi­
scher, .gewerkschaftlicher, konfess.ioneller, wissen­
schaftlicher, künstlerischer oder charitativer Art, 
fenn'er nicht in den gesetzlichen Inte:reslSenver­
tretungen. 

(4) Die BefugnilSse Plach Abs. {2). stehen i.n 
Unternehmen de,r in § 12, Abs. {I), bezeichne­
ten Art .dem Zentr,albetriiebsl'la.t zu. 

1. Der Betriebsrat hat damuf m1 achten, daß 
die wirtscha.ftliche Tätigkeit des Betriebes in 
übru-ei:nstimmung mit ,den allgemeinen wirt­
sch,a.ftlichen Interessen und gemäß den gesetz­
lichen V o.rschriften und behör,dlichen Anordnun­
gen geführt wird und darüber zu wach,en, ob 
durchdi·e wirtschaftliche Tätigkeit des Betriebes 
bei gtrundlSätzlicher W'ahrung ,der Bet:r,i·ebsinter­
essen auf Erzielung eines allgemeinen wirtschaft­
lichen Nutzens di.e Interess,en ,der Dienstnehmer 
ger.echt befriedigt werden. Zu dies,em Zwec;ke ist 
der Betriebsr,at berechtigt, he,i der Erstellung 
des Wirtschafts-, Erzeugul11gs- und Investitions­
planes mitZIuwirken und ·dem Betriebsinhaber 
Vorschläge hiezu ISowie üher .die, Wintschafts­
führung des B~triebes im aUgemeinen zu er­
statten. W.enn die VOrlSchläge des Betriehsrates Persönliche Rechte -und Pflichten der Mitglieder 
nicht berücksichtigt werden und der Betriebs- des Betrieb~rates. ! 

rat ,der Ansicht 1st, daß d~e W1rtschafttsführung § 16. (1) Die Mitglieder des Betriebsmtes sind' 
de, Betriebes mit den allgemeinen wirtschaftlichen bei AUlSübung ihtrer Tätigkeit an keinerlei Wei­

'Interessen, gesetzlichen Vorschrif,ten oder he- Bungen g,ebunden. Si.e sind nur der Betriehs­
hörodlichen Ano1'1dnul11gen nicht übereinIStimmt, vensammlung ver,antwor,tlich. tDe,r Betriebs-
so kann er hei den zuständigen Behördenstellen inhalber darf die Mitglieder des Setriebsrntes in 
beantragen, ·daß Abhilfe geschaffen wird'; den der Ausühung ihrer Tät,igke1t nicht beschränken 
Erhebl;mg.en der Behör,densteUe zweck.s Klal1Stel-und sie aus ,diesem Grund auch nicht benach­
lung des Sachverhaltes' ist der Betriebsmt bei- teiligen. 
zuziehen. , .(2) Da:s Mandat des BetriebS'r,ates ~t ein Ehren-

2. Der Bettriebs,inhraber ist berechtigt und auf Giffit,das, lSowe~t im folgen.den nicn1öS anderes 
Verltangen des' Bet6ehsmtes verpflichtet, a11- bestimmt wird, me,ben rdenBeruf,spflichten aus­
monatlich 'mit dem Betriebsrat gemeinsame Be- zuüben ,ist; , 
ratungen über .allgemeine Grundsätze der Be- (:J) D~n Mitgliedern des Betriebsrates ist die 
triebs,fiiihrung und Verbesser:ungCU1 von BetrieblS- zur Erfüllung ihrer Obliegen'heit·en el'forder­
einrichtungen abzuhalten. liehe Freizeit 'unter Fortz,ahLung ,des Entgeltes 

3. Der Betriebsinhabe~ h~t dem B.etriebsrat zu gewähren. Für erwachsene Baroauslagen ge­
alljährLich eine Ahschrift der Bilanz für das ver- bührtden MitgHedern des Betriebsrates eine 
f10ssene Geschäft,sjaha- einschließlich ein,es Ge- Bnnschäd,igung aus dem Betriebsfonds (§ 24). 
winn- und Verlustau6weilS'CIS spätestens einen' (4) In Betrieben mit mehr als 200 Dienst­
Monat nach Vorlage an die Steuerbehör.de zu nehmerr!: ist ein, in Bettrieben miJt mehr als 1000 
ü:bermitteln. Der Betriehsinh~ber ist 'Verpflich- Dienstne:hmernsind zwei und in Betrieben mit 
tet, dem Betriehsrra.t auf Verlrangen die zutr Er:- mehr als 5000 Dienstnehmern dre,i Mitglieder 
läuterung der Bila.nz und des Gewinn- und Ver- des Betrj,ebsr:a'te.s von ihrer Arlheitsldstung, zu 
lustausweises erforderlichen Aufklänungen zu dru- :sie auf Grund des: Dienstvel'hältnilSses ver­
geben. pflichtet sind, unt.er For:tzahlung des Entgeltes 

4. In Betrieben,' die in Form einer Aktien- freizusteUen. Ein Anspruch auf Erschwemi:szu-
gesellschaft oder einer KommanditgeseHscha.ft auf lagen, (SchmU'tz-, Hitze-, GefahrenZlulaJgen und 
Aktien g-efühI1t werden, wählt der Betdebsr.1t dengilei,chen) Ibestelht währen'd ,der D~uer der 
zwei BetrieooratlSmitgli.eder . zu Vertretern. delS Fl'eisteHun,g- nicht. 
Betrielbsroat·es im Aufsichtsrat. Auf, ~ie fintden ~ 
die Bestimmungen der §§ 86, Abs. (1), 87, 90, § 17. (J,) Die Mitglieder des Betriebstrates sind 
Ahs. Cl), zwei.ter S."tz, und A'bs. (2), un.d 98 des verpflichtet, ü:ber ,alle ihnen ,in Ausüpung ihres 

. Aktieng:esetzes ~eine Anwen.dung. iDie Vertreter Amt·es bekanntgewordene.n Geschäfts- und Be­
des BetriebsI'latelS üben ihfle Funktion ehren.amt- triebs verhältnisse, insbesondere über die ihnen 
lich aus; lSie haben Anspruch auf Er~tz der an- als geheim 'bezeichneten rtedmllc;chen Einrichtun­
gemessenen Har.auslagen. Vertreter des Betriebs- gen, Verfahren und Eigentümlichlkeiten des Be­
r.ates, die einen vom Aufsichtsrat 'bestellten Aus- . tl"'iebes :strengllte Verschwiegenheit,zu ,beobachten. 
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(2) Von der Verpflichtung nach Abs. (1) siIi.d 
die Mitglieder des Betriebsrotes bei Ersta,ttung 
von Berichten an die Betriebsv,er,SoaJmmlung nur 
insoweit hef.rcit, alt; Mitteilungen über die Ge­
schäfts- und BetriebsverhäI.tniS6e zum Verstlind­
nis der Berichte iUnbedingt notwendig sind und 
h~erüber ein Einve~nehmen mit dem Betriebs­
inhaber herg,esteHt wurde. In diesem Falle ist 
bei ErstattmnJg ·des Berichtes an die Betr;ielbs­
ver&ammlung ,auf die Vertr,aulichkeit der ge­
machten Mitt,eilun,g hes,onder.s aufme;ksam zu 
mach'en. 

§ 18. (1) Bin Mitglied des Betriebsrates darf 
nur enüassen werden, wenn es, .sich einer. Hand­
lung schuldig macht, die nach den geltenden 
Vorschri~ten ,di,e Endassung recht'fertigt. Ent­
lassungen aus ,and,eren Gründen oder KüiJ.,digun­
g.en dürfen bej sonsüger RJrchtsunwirks:amkeit 
nur n,ach. vorheriger ZustimIIlJUng des Einigt,lngs-
lmtes ,ausg·esprochen Werden. . 

(2) In Betrieben, in denen heruf,süblieh Di,enst­
verhältnisse mit künstleri~chem Personal' jeweils 
nur auf 'bestimmte Dauer abgeschlos~n werden, 
endet das Dienstverhältnis eines Mitgliedes des 
Betriebsr.ates, wenn es dem künstlerischen Pe'r­
sondl ,angehört, un'beschadet ,der Bestimmungen 
des Albs. (1) und des § 13, Albs. (2) und (3), 
ohne seine Zustimmung nicht vor 'Ablauf der 
Tätigkeit:.dauer des Betriebsl1ates [§ '13, Abs. (1)]. 

" Vertrauensmänner. 
§ 19. (1) In Betrieben, in ,denen nach § 7, 

Abs. (1), Betrieb.sräte nicht zu errichten sind, 
werden, .sQfem danIernd milndes'tens fünf Dienst- . 
nehmer; ,die dalS 18. Lebensjahr vollendet haben, 
beschäftigt sind, Vertra'uen,smän:ner bestellt. In 
Betrieben mi.t fünf his neun Dienstnehmern . is.t 
ein v.ertr'auensmann, in Betrieben mi.t 10 bis 19 
sind zwei Vertrauensmänner zu bes,tellen. Die 
Bestim~ungen .des § 7, Abs. (3) bis (6), gelten 
sinng,emäß. 

, (2) Di.e Bestimmung,en über die Betriebsver­
sammlung (§ 4, Z. 1, 2 und 4, und §§ 5 und 6) 
finden lauf Betr~ebe, in Idenen V,ertrauensmänner 
zu bestellen sind, sinngemäß Anwendung. 

(~J Die Vertnauensmänner werden durch un­
mittelb.~re geheime Wa:hl mit einfacher Meihr­
heit .der abgegebenen Stimmen für die Da.uer 
v.on zwei Jahren bestellt. Im übrrgen fin:den aUif 
die Wahl der Vertrauensmänner ,die Bestimmun­
gen d~ § 8, Abs. (3) bis (6), Anwendung. 

(4) Hinsichtlich der Beendigung .der Tätigkeit 
der Vertrauenrsmänner fin'den die Bestimmungen 
des §13, Ahs,. (1), AbIS. (2), l.it. a und d, und 
Ab~. (3), Anwendung; die Tätigkeit der Ver­
orauensmänner endigt außer in ,den vorstehend 
angefü:hrtenFäl1en ,auch dann, wenn ,die Ver­
tl1auensmänner zurücktreten und kein El'Isatz~ 
mann mehr vorhQ.nden ~t. 

(5) Hinsichtlich der persönlichen Rechte' und 
Pflich'ten der Vertr·auensmänner firul,en die Be-

stimmungen des § 16, AbIS. (1), (2) und (3), erster 
Satz, und ,der §§ 17 und 18 sinngemäß An-
wendung. . 

(6) Den Vertrauensmännern st,ebendie in § 14, 
§ 15, Abs. (1), Ziff,er 1 bis 3, 5 his 10,13, erster 
Satz, und, Abs. (2), Ziffer 2, und § 25 aufge­
zählten Befug,nisse zu. 

§ 20. Die Bestimmungen des § 19 finden 
keine Anwendung auf die Betriebe der Land­
und Fonstwirtschaft; sie gelten jedoch für die 
Nebenbetriebe der Cand- und F01'6twiTtschaft 
und für ,die land- un1d forstwirt·schaftlichen Ge­
nossenschaften. 

Rechte und, PflichJen ,des Dienstnehmers. 

§ 21. {1)' Die Dienstnehmer dürf.en in der Aus­
übung ihrer Rechte in der Betri.ebsverslammlung, 
ihres ,RechtC6 zur Wahl des Betriebsmtes (Ver­
tmuensmänner) .sowie' in der Täcigke~t als Mit­
gli.ed des WahlVOl1stande,s [§ 8, Abs. (6)J nicht 
beschränkt und .aus di.esen Gründen nicht be­
nachteiligt werden. 

(2) Die Dieru;tnchmer sind verpflichtet, über 
Mitte<i1ungen, ,die inder Betriebsversammlung. 
als vertr;aulich bez.eichnC't wur,den {§ 17, Abs. (2)J, 
stl1eng.st,e V.erschwieg,enhei,t zu beobachten. Durch 
diese Bestimmung wird die ,aus dein Diemt­
verhältnis sich son.st ergebende pfliCht zur Ver­
schwi,egenheit nicht berührt. 

Finanzielle Bestimmungen; , 

§ 22. Dem Betrioe:bsmt sind die entsprechen­
den Räumlichkeiit,en samt Einrichtung, Beleuch­
tung und Beheizung sowie ·die K,anz.Ici- und Ge­
schäftserfordernisse, .deren .er zur ol1dnungs­
gemäßen Erfüllung seiner Aufgaben be.d3JTf, vom 
Betriebsinha'ber f.luf seine" Kosten beizu,stellen 
un1d! instarud zu halten. 

§ ,23. (1) Zur Deckung der KOISten der Ge­
schäf.tsführul1ogdes Betriebsrates und zur Er­
richtung und Erhaltung von w.ohlfahrtseinrich­
tungen kann von den -Dienstnehmern eQne Be­
trieblSumlage eingehoben werden, die höchstens ' 
ein Halb vom Hunden des Btrutto-Arbeit'sver-
dienstes betragen darf. ' 

(2) Die Einhebung der .Betriebsumlage be­
schließt auf Antraog dClS Betu-1ebsmtes die Be­
triebsv,erslammlung [§ 4, Abs. (1), Z. 3J. 

(3) Die Umla:gensind vom 'Betriebsinhaber 
vom Lohn (Gehalt) ein:zubehalten und gelegeIlt­
lich j~de:r Lohn'0Gehalts)auS'zahrung a'n den Be­
triebs·fonds aozufiühren. 

§ 24. '(1) Die EingäJnge aus ,der Betriebsumlage 
sowie Isonstige für die .im § ~3;.AJbs. (1), be­
zeich~ten Zwecke bestimmte V.ermögensch.aften 
bilden .einen mit Rechtspersönlich;k,eit ,wsgestat­
teren Fonds ('Benrieh6fonds). 

(2) Die VerWialtung des Betriebsfonds obliegt 
dem .Betriebsrat. Ges,eti.l.icher Vertreter des Be-

320 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 13

www.parlament.gv.at



triehsfonlds ist ,der Obmann de.s Betriebsrates' 
oder dessen Stellvertreter. 

(3) Die Revision ,der Gebarung des Betriebs­
fonds obliegt ·der örtlim zuständigen Kammer 
für Aribeiter und Angestellte. 

(4) Die n~herenBestimmungen über die Ver­
waltung Ides :Betrieoofonds und über die Revision 
der Gebatung werden durch V.erordnung ge-
l"ege!.t. . 

Kündigungssmutz. 
§ 25: (1) In LB,etrieben, m ,denen Betriebsräte 

(Vertr,a.uerusmännler) bestellt sind, hat der Se­
,tI1iebs.imhaiber von jeder heabsiidlcigten J(,ünidigung 
eines D~enscnehmers den iBf)trrebs·I'Iat zu veJrstän­
digen. 

(2) Dei Betriebsrat kM.n li!ll[leM
'
a.lb ein'ei1' Woche 

nam ,eI'lfolgter V,erstäIlldi,gung ~der heabsichtigten 
Kü.OOtiJgung w1derspr!echen, wenn er ,der Ansicht 
äst, &aß de:r G11UIThd ,dct Künd~gu.ng ,des Dienst­
nehmers m seinerTäti~k{jit ~ Gewerkschaften, 
in ooiJrue:r :früheren TäJtigkeita:1s MillgMd des 
Betfl1ebsmtles (V:ertr.aluensmann) oder 1n SIe,ine.r 
Bewletibung !Um die -iBtestell:ung ,zum Betriielbsrat 
(Vertrauensmann) gelegen n,st. 

(3) Der iBet\.iebsl'attkann iLn.n~lihalb ,der im 
Ahs. (2) festgle5etzten Frist ,der herubsichtig!en 
K!ün,oogung 'eilne:s iDilenstnehmers, der iber,eits sechs. 
Mon1ate im Betrieb ibes.ch~higt ist, auch dann 
mdtersprechen, wenn die. KÜIlJdigung ftÜr den 
Dienstnehmer eiIlJe iSoz~iale Härte bedeutet und 
in den Belmiebsv·emäJLtnissen nicht he'grun,dei olSt. 

'(4) Der iB-ertr~iebsinhaJber ,darf ,die Kündigung 
vor AJbJ,:vuf !der ä,n ,den Ahs. (2) und (3) festge­
'oo~ten Fl'ist hei \Sonstiger iRemtwnwi'rksamkeit 
nicht aus&prechen. 

(5) We!ll[l ,eller Bietr~ehsi·nihather trotz des W,j,der­
spruches des Betdlebsraties ,den iDieIlJstnehmer !},ach 
A:btkw.f ;der ~n .den Abs. (2) und (3) festgesetzten 
.Fr~st künrugt, ']{.aJnn der :Betrti'obsmt auf Ver­
langen des gek'Ündilgten DienstnehmieliS ·die Kün-

. digung ,aUJS den IiIn ,den Ahs. (2) und (3) ange­
führten' Grüniden runnemalh IZweierW ochen nadl 
erfolgtIer Kiinldigu.ng be.im E.in,igung.samt· an­
fechten. 

(6) Der betroffene Dienstnehmer kann aus 
den Ern Albs. (3) angeführten Gründen innerhallb 
einer Woche 'flach Alblauif der im Albs. (5) fest­
gesetzten Frist die Kün1digung anfechten, wenn 
der Betriebs'r'a.t·seinem V.erlangen auf Anfemtu'll'g 
n1cht entspricht. 

(7) In Betorieben, in .denenBetr,iebsräte (Ver­
traueusmäl1q1,er) oder :auf Grund der nach. § 1, 
Abs,. (3), zu erlassenden Vors~ri~ten Personal­
vertretun1gen zu e·rrichrt:en. s.in'd, steht das· Recht 
der Anfechtung der Kündigung aus >den:in den 
Ah's. (2) und (3) 3:IlJgeführt.en Grün'den: Iden be­
troffenen Diemstneihmern i·nnerhal'b einer Frist 
von einer W oehe ·nach erfolgter Kündigung zu, 
wenin in dem Betrieb 'Betriebslvertretungen nicht 
errichtet si.nd. 

7 

(8) G~bt das tEinigung&amt ,der iAnifecht:l.i1lg 
[Albs. (5) His, (7)] statt, s.o list ,die' Kündi!gun'g 
rechtsumvitt1kslam. Di·e Entschei,dung des Ein.i­
gungs'amtes ist ICnldgüh'ig. 

(9) In iBetrieben, in denen lBetriebsvertretunl~en 
im Sinne .dieses Bundes.geset·zes zu errich,ten slind, 
beda.rf es zur Auflösung von D~e'llSltv.erhäItniissen 
durch den [)'ienstgelber nicht der Ztistim;mung 
des A&Jeitsaant'es. 

Entscheidung von Streitigkeiten. 

§ 26. Außer i,n den Fällen des § 25sindd:e 
EiIlligungsämter berufen, einen Ausgleich anzu­

. ha~nen und, wenn eJ1forderlich, ·ein.e Ents,chei-
dung zU fällen: . 

a) IÜber Strei:tJi~eiten aus der Bestellung und 
der GeschälftsJÜihrun!g der Olig.ane der B'e­
triebs.vertretung sowie rüher da.s Erlös,chen 

.. ihres Amt.es; 

b) wenn ülber .die Festsetzung des dem e~nzel­
nen Dienstnehmer oder <für die' einzelne 
Alibeit :gebührenden Akikord-, Stück- oder 
Gedinlglohnes:, ,der kollektiv nicht verein­
bart werden kann, eine Bin11gung nicht 
zUSltande kommt [§ 15, Abs. (1), Z. 3]; 

c) wenn 2JWi'schen Betriehsinhaberund Be­
triebs'1"at (Vertrauensmänner) ein Streit 
üher ,die Aufnahme Qder die Eimeihung 
von Dien!stnehmern entsteht [§ 15, 
Abs:. 1(1), Ziffern 5 und 6]; 

d) über :Streit'igkeiit,en :ausder Etinhe;hung oder 
VeI'IWendung der Betriebsumlage. -

Strafbestimmungen. 

§ 27. Z\lJWid~I'ha;ndlungen :gegen die Bestim­
mungen ,d\j.es~ [ßunldes'gesetzes' un.d der:h:e:zu 
erla'Ss,enen DurchJfülhrungslbe~timmungello werden, 
s.oternd~e Tat nach, .ancler.en Gesetz.en nicht 
ei'ner streng·eren Strafe unterlie'gt, von :der Be­
zirlksverwa.ltungshehölide mit Geld hlis 'ZIUi 5000 S 
oder rnit Arrest bis zu drei Monaten. bestra:ft. 
Bei.de Str:llfen ,roönnen"-auch nebeneinander v.er-

1 hänlgt werden. 

Schluß- und Obergangsbestimmungen .. 

§ 28. Die näheren Bestimmungen über die 
W a~l der Betriebsräte (Vertr,auensmänner) wer­
~en du,rch Veroli<]nung getroffen. 

§ 29. (1) D'ie Besrimmungen di·~s~s Bundes­
geset.zes müt Ausn'ahme der Besoimmungen des. 
§ 4, lAbs. (2), Z. 3, I§ 12, § 15, Abs. (1), Z. 12, 
§ 23 ullod § 24 finden auf die im Zeitpunkte des 
Inkl"afttr,et.ens dieses Bundesigesetzes in Betr·i.eh<>n . 
bereits bestellten provi~orischen Betriebs'räte 
(Vertrauerrsmänmer) Anwendung. 

(2) Die Tätigkeit eines in Ahs. (1) ibezeich­
neten provisoräschen .Betriebs.rates (Vert·rauens­
mänmer) eilidet in dem Zeitpunkt, in dem für 
den Betrieb nach den Bestimmungen dieses 
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Bunidesigesetzes eion Betriebsrat (Vertrauensu1-än­
ner) bestelilt i,st, spätestens sechs Monate nach 
Inlkrafttreten dieses B\mdes,geset:zes. 

• (3) Der prOV'i.9Oirische Betriebsrat (Vertrauensl-, 

m:änner) hat binnel1 einer Woche nach Beendi­
gunig ~eilI1Jer ;rätigkeit ,die ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel und Einniehwngen ~o'Wie .die 
Bücher, Bel.ege und sonstigen Urkunden mit 
einem Rechnun,gS'ahschluß ,dem nach.diesem 
Bundes'gesetz bestellten Betr,iebsrat (Vertra:u,ens­
männer) oder, wen,n his ZUim Ablauf von s,echs 
Monaten nach Inkrahtreten' dieses Bundes­
gesetzes in ldem betreffendenB'etrieb noch kein 
BetriebsTat {Verrraueillsmänner) nach' den Be­
s'tilffimunlgen tdliesles Bundes,g,esetzes g,ewähltist, 
der ör:t1ich zuständigen Kammer .für Arlbeiter-' 
und Au,gestellte zu übergeben, die SIe nach Be-

steUUlug 'des, LEetrieibsrates (Vertrauensmänner) 
'diesem aUISztihändigen hat. 

§ 30. Für ,die B~r,echnung und den Lauf der 
in diesem BundeS'gesetz festgeset2:t~h Friste'n 
gelten ,die Bestimmungen der §§ 32 und 33 
des AUg,emeinen Verwaltunlgsv,erf.ahren~ges,etzes, 
B.C.BI. Nr. 274/1945, sinngemäß. 

Wirksamkeits beginn und Vollziehung. 

.§ 31. (1) Dieses Bundesgesetz tritt einen Monat 
Dlach seiner KUnidmachung in Kraft. 

(2) Mit der Vollzielhungdieses BundesgeSietzes 
is't das Bundesmin:ilst.ertium' für soziaIe V,erwal­
tung, ,im Einvemienmen mit den beteiligten 
Bundesmin'isterien lbetJraut. Die Ausführungs­
bes'iimmungen können bereits ~or dem im 
Albs. (1) bezeichn~~n Zer.tpunkt erlassen wel'den . 

• 

Erläuternde Bemerkungen. 

beit:n~merschaf.t, die ,durc:h ihre anerkannten 
Leistungen bei derWied~ringangs,et.zun:g der Be­
triebe !lind lbeim, WäeidemuJhau ,der österreichi­
sehen WirtlS,cha.ft idlie FähQgkeit ,zur Mitarbe:t an 
der Ve~alltlUlng der ,LE,ettriebe unter- B,ewel, gle­
steLlt hat, ein Recht. 

Das vorlieg.ende Gesetz, das diesen GrUind­
geldanken Rechnung trägt, lehnt sich zum Teil an 
,das :eil),em'3lLi;ge öisteril"eichische &t[1~elbsrätegesetz 
aus dem J.ahre 1919a:n, :geht iaber in einigen 
gTUlllldsätzLiJchen. :Bestimmungen ,über dies,es Ge;.. 
setz hillnaus, woraUf Wn den folgenden rEr:läJute­
run;gen im ~in:zelnen eing'Clgal]-gel1 wir,d. 

Oas VertrauoosmM1Ill-ersystem der n~l:!i()nal­
soza,aJ1liscilsche11l BetrtiebsverfasS'Ullllg, das im Gesetz 
ZJur Ondnung der nationalen ,Arbeit {AOG.) v()m 
20. ]älllIlJer· 1934, De:utschie5 R. G. LEI. I S. 45, 
in den §§ 1 hi's 1-7 v,erankert war und das von 
der- österr-eichischJeln . Al"'oeknehmerschaft inner­
lich ~ei:t jeher albrgdehnt worden W'alr, ~t !lI[l­

riiitte1bar ·ffiit ·der Bef'netiungÖstieJrineichs von den 
natiooallsozi:aJästiochertMachthatbern Wn sich· zu­
~ammengebrochen .. Die ösoorlI'letidJiische Arbeit­
nehmemchaft ~st mit Unterstütiung ,der politi­
schem: Parteien WlJd des i'U kÜ!1ZJe~er Zeit e.rr!iJch­
ceren Gewe,t1ksch~ll1:$bum.deS oofort dia,r,<l<11 ge­
gangen, siJch eine 'nach demokratischen GrUlllld-
Isätzen te!inlgerichllete . Betr1!,hsvertnetung zu Zu §§ 1 und 2 (Geltungsbereich). 

schaffci1. Naihe2IU M1 :a>llen Betrieben s,irrld seither DaiS Geseltz' soll Ig1'lltl1.dsä'tZJLich für ,ß.etrwbe 
proVlilSorÜlsche :Bietl'liebst'äte -(Ver:t1"alUensmänner) aller Art ,gelten, ~beti ,der Begriiff "Betcileb" 
g,ewäihilt rwofiden, wobei ,,'.l.n ,die Besti!l1111llUngen nach der ~n § 2 . vOrigesehooe:n Definicion im 
des alten ösoerrcich:isdten Betr.iJflbsr-äteges!etzesaU'~- wcitestieln SinnealUfzufasoon ist, 00 daß d:a'runter 
dem/ ]'.l.hre 1919 Anlehnung Ig,enommen wurde, auch V:erwailtun:gen jeder Ar<!; fallen. Allsgenom -
das ,lauch für idie Tätitgkcitlder prorviisor,Lschen men sänd 1edlligJikh: die öffentlichen Unterrich:ts­
Betmebsräte (VerllraueIlJSmäIld1;er) ,im allgemciinen un,d Erziehung~a1l5t~lren und däJe: privaten Haus­
richtunl!?ebe:md ist., ~a,1te.Da.~aus el1g1bt; sich ~~nsä.ch1:JLich ~s sach-

Diese proVlisorüschen Betriebsvem,etung.ea ent- limen Ge1oungslber,eaches erune weoonthche Er­
beMM j-edodl IbWhet' eli:ner gesetzjLi,ehenGrun!d- w.e:itl?run~ g~enüber ,dem Gelmngshereich des 
Lage. Es ist ein dringendes Geibot, die Betriebs- B~tnelhsrategesetzesi1us dem Jahre 1919 .. 

. verTrerung tim Inter,esse der ö!slierreichischen ,Bin hesonderer Fortsch1"itt wegt ,darM1, daß ,das 
A!lheÜ<tmdmlerschaft !lI[lJcl der W~rtschaft IIlUl1mehr vOll1iegende Geootz laum fij·r d:ie Betriebe ,der 
nach de:mokracischM GrundsätZen igleSetz'Lich neu Land- und Fortwirtscha.ft gilt, fü·r die es bisher 
zu regeln, wobei den geänderten wirtschaft,spoli'- an ciner gesetZJ1ichen Regdung der Bet.ciebsver­
tischen un,d sozialpolitischen Verhältnissen ent- .tootu,11lg lim ÖlSterreichUschen Rech1: iülbe1"haupt ge­
sprocherrd RechnlUng- !getragen werden muß. Vor ifehlt !hat. E~n,e EW11ISchränk.unlg :Rot jedoch hin­
allem erschei'nt es geboten,· bei Neuregelung der sichtLich dJer,lmd- IUnid forstwirtscha:fdichen Be­
Betriebsiverfassung den Grunds~tzen einer. gesun- triebe m~t weniger a:1s 20 DieIMtme!hmem dadurch 
den Betriebsrdemokratieentsprecherude Beachtung Igegeben, daß ,die LBescimmun~en IÜIber die. Ver­
zu iS'ch,enlken; darauf hat ,die österreichische Ar- tlla.uel1lSIl1änllJeiI' nur für die Nehenhetl1~ebe der 

320 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 13

www.parlament.gv.at



La.rud- Ill11'd ForstWlirtschaft u<nd für die lamcl..: 
,und .for~tw[rtschafd;ochen Geno~sen:schaften gelben. 
D~e !bä.UJerdüruen Betriebe ru'nld die kleinen und 
mitllLe1r.e:n' Gutsbetrieibe 'md delUilli<lJch von den 
Besttimmu11igen ·,des GesetZ!es lauSlgeuQmnien. 

'Für die iBelhöriden, Ämter Illnd ,sonstigen V,er­
Wlalt1UJnglSstdlen de'r Gebietl5körper:schaften SOWIe 
für da,e öffent:i1ichen VetkehrSUl11ternohmungen 
sieht Ider iBnbwrurf:dllie IErlas<sung von Pu,sona.l­
vertlrleltuogsvnrschdiifoen -Vor, die IUnter Berück­
si'chci~nJg der Ibesonderen Verhä.ttoosse dieser Be­
triebe entsprechend ;den allg:elmein,en Grundsätzen 
dieses! Bundesgesctzestdurch Ve1"ordnung ider 
BU[ljdsregTher:u:ng wEin '/em;elhm:,~ mit dem 

,Haupt<l!U'sschuß des Nationialr;ates ZIU er:lassen 
sein we1"den. 

Umer Iden BlflgrUff ;V:erw.ailtung.sstellen fa~lell 
unter anderem Museen, 'Sa;mm1hltlligjen, Archive 
und B.i.hlUotheken, fern;e;r 11andw~tschruft1iJdle 
Vel'suchsansna:lt,en, UnreTsuch'lllIllgsan!&taihen. für 
LebenllIl1li'ttel, Umel'sudmugsanstalren der Saini­
täusverwa:1tung ,(ImpfiStoffg,ewaThll'tl!l1lgs- und 
iSchutzirrnptung.sanstaltieln gegen Wut), Brohier­
ansta;l'ten für Handfeuerwaffen Illnd ähnliche 
SteHen. Der. Charak~r einer v.erwailr.uugssteHe 
kommt schili,eßlidt ,auch der D!i1tm,ststel1e für 
Staatslotterae1n und :den rlugsicherung<Sdienst zu. 

9 

Bciden tHeLmar.beatem und Stüc:kmei.stern, 50-

w,cit sie iaußerhailib der Betmebsstäitte des Auf­
tra:ggebers ,tätig sind, ast der Konnakt zulm Be­
\lrl1eb selhst,' zu ,den übiigen D~stnehmcm de<S 
'Auf ira:gg,ebers und zu ,.den· Hei111;a1"beJ~tern un ter­
einande!r aus der Nattrur' des tDienstverhältnisses 
herarus nur ein looer. S:ie besitzen .dJah:ti' nicht ,rue 
Betriebs,ver1bundenheit wie die in der Betriebs­
stärtle ibeschäfrig~ten . Dienstn.ehmetr, id~e aber eine 
der Grundvorausserzungen für eine wirklichkei~s­
nahe Betriebsdemo'kratie ist, über·dies' s.i:nd 
solche Dienstnehmer :selhr häufig 00 mehreren 
Auftraig.g~bern heschäf1J~gt. IMe Ausnahme . aus 
dem Kreis,e der dem Gesetz" 'l!nter Ji~gc.ndell1 
Dien&'tnehmer istdafu,er begflÜndet. 

Zu § ,3: 

In diesen Bestitn'mllJn~en md ,der Gmndsatz 
der Mitairbcitder Duenstnehmeran der Führung 
und VerwailtUllig der iBetriebe fest'geLe:gt, der in 
den folgernden Btest:iJ111iIDung!en des, Gesetzes, imbe­
s'onidere indien §§ 14 his 16, die nähere Aus­
fiihriung findet. Diese Mina.rbealt vemolgt, WH~ 
alUs :spätere~ BlC.Stlmmunlgen des Gesetzes hervor- '. 
geht, ,den Zwec;k, 'sowohl. Zur W,ahrung der 
Interessen ,der. B,etriebsbelf'gschaft ~s auc~ vom' 
Staa1Jdp1lnkt des Gesaantinter·es,ses ,dlelr Wirtschaft 
der B,etr,iebsfw1l1ll'llg die AU!rn'ertung ,der prakti­

Zweckmäßillg ersch:Uen ~s 'audl, den' Kncis ,der' schen Et1fahrun,gen der, A1"beiterschaft zu sichern, 
'Personen, ,die "als Dileln&tnchmer rum Sinne des a,fllder1Seli~ alber auch eine gesotz- 'llnd o1"dnungs­
I GesetlZes anzusehen iSWrud, näherZIU :um&dtreibeb. ,maßi'ge sow,ie eine dem Gesamtwohl des' Volkes 
Nach der Ahgrenzl\1,ng Ides § 2, Albs; (2), ~Jld dilonliche WUrtlSmaf,tsfiihmJll'g ,zu gewährlei.sten. 

darumter ruHe im Betcieb blelsdl1iJftigte.n Persooen Glearozeici'gWlir.d 'aJber in diesen allgemeinen 
einschLießLich der LehrLim.ge, ohne Unterschied J1estUmmlllllllgen ,dien- Grundsat~ hervorgehoben,' 
des ~.lte~ IUnd des ~chiLe:choos, zu v.erstehen, d~ie daß ,me Frührtmg ,des Betriebes ibeim Betriebs­
B~schaftlig~~g ~uß "slch, ~Hcht unbedungt au,f em_ im.h<aher oder ,den von ihm lhiezu Beauftragten 
I?[en~VJe\I"hahn!lS g.runi~, sondern ,.kai~n. ,aruen auf Üieigt ;u11ld er !in dem tltecht d~r Führung ,des Be­
el,~em ander~. V~pflid~~~ng~erhaltnJS beruhen, triebes nur 'so weit beschränikt is,t" alls dies in 
wili(! z~ :B~~~el ,di'e Tat!gkelt. von <?~densper- gesetzJLichep BestämmW1!gen vOl'glesehien ist. Damit 
sone:h I1>n Spitale:r.n, Pflege- und -ETizwnungsan- ist :kkr ~iml Ausdruck gebra.mt, ,daß die Ver-

.. stallten. antwortung für' emle! entlSprechende ,Führung' des 
'Bescilmmte Gruppen von Personen müssen Betriebes heim Unternehmer ,ll~elg't Uil1Id die Uriter­

wegen nhl'lett" Stellung ~m Betrieb oder der Art nehll1lel"initiative, die gerade 'gegenwärti!g im 
ihrer Tätigkeit aJUS dem Krdse der Di,enstnehmer I'nteresscldes Aufbaues un'sel1er Wrumch:l!ft von 
aus@enomme.n 'Werden. entschei.def!lickir '&deutullig ~'St, nndtt behindert 

werden soll. . 
Als Dien~tner gelten n:i'cPt D1r.ektortm und . I ' 

'leitende Anlglestellte, Wielnn ilinen ein maßge- Da<S SchwergeWlimt ,der. Betr.i~bsrvertretu11ig liegt 
befllder Binf1uß auf die Betriebsführung 'zusteht, nach wie vor beim Betrielbsr:lt. b.ezie!hungswei~e 
da tdueoon .Personen Qn ,der Regel Urrtle!rnehmcr- bei den Verorauensmännern, 'der Gesetzentwurf 
funktionen 'zUikommen rund Ub:re T.1itigk.cit td'lher sieht Jedoch noch die ,,Betdelbsv.ersammlUll1g" als 
in ,dUe IntereSlSensphä,re deriihrli:glein Dienstneh~ ein ciJgenes Or~mdler Bebt1iebsVlOrtrletung mit 
meir eingreift. Der lBegriff ;,Di'r:ektoren un,d einem entsprechenden Au'flgaibenkreis vor. Die 

,. leitende Ange&wlte" muß ebenso wie nach dem 'stärkere Heranrziehunrg der Betri'elbshele,gsch#t 
Aroeiterlkammergeseoz selhr enge ,ausgelegt wer- auf dem Gebiete der Bet1"iebsverf<3.lSsung ent­
den, es 'könrren !darunter nUr Personen sUlbsu- spricht ,dem Wesen der BetriJe!bI~demo'kratie. Da~ 
miert werden, die berUlfen tSind, auf betrie:b5tech- durch witd es den .Betl"iebsräten nicht nUir er­
nischem, kaufmänni<Schem ode:radministrativem mög1icht, oondern auch zur PfLicht Igemacht, ü.ber 
Gebiet UruteJ" ,ei)gener ~erantwortilillg Vetfü- i.hre GeschäftsfÜlhrung:laJUfend zu blelrirute!l1, die 
gUlligen :l)U treffen, die auf ,dUe FÜlhrun,g dlels Be- DietlStincluner über An-gelegel1lhci1len dflS Betne­
trnebes von maßgebendem E,influß sUnd. bes zu ffiformiel1en und die SnelLung.nahme der 
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&legsch3ift zu besonders w,ichtiig.en F~agen der allein IberührerJidenBieil:ange~u sichern, Stieht eLer 
BetriebsvertretUtnJg einJzuholen. D~ Wlird dazu Enwurf Vor, <laß in tsOlchen Betrieben jede der 
beitragen, den Kontakt zwischen dem Betriebs- bciden [).~ensllnehmerg.mppen :v:teIrtreten. sein muß. 
rat (Veruauensmänner) un:d ·der Be'lf~schaft Da.durch kan.n roch a1Lertdingts in ~ehen bis zu 
mögli·chst enge .zu gestalten und .dalS ~erant- 50 Dientsnehmem ·die Za:hl ider LBet~,jleibsratsmit-
wortungsg.eWhl der Betriebsräte .lJU lelrhönen. gli,eder ;bis lauf ,da:s DopI,Xllte ,der Wn ,Albs .. (2) 'vor-

Zu §§ 4 bis 6: '. L gifloohenen Ziff,er Gdrei) erhöhen. . 

DÜJe Betrti,elbsver,sammlung .als Ol'gan . . Be- Das aiktiJve Wahlrecht :und/.abgeleitet da'Von. 
t:rliebsvertretun~ ti'st· ~owohl für Betri.lme, in das Wahlrecht· zum Betriebsrat (Vertrauens­
denenBetri~b5tät,e zu errichten sind, .alsauch .fGr m'änner) st.eht unuer den im GesetzentJwurf sonst 
Betriebe, ~n lden~ VeI'tJrauentsmänn,er zu he9teUen vorg.esehenen V oraussetzun,gen nur Dienstneh­
stind, vOfig.esehen. Dti,e iBestimmlliDg; .daß e.i,ltc Be- mern imSlrinedes Gesetzes zu, es g,ch.eiden da­
,tr.ieibsverlsammlung'3Iuch rinz'Ulhmf,en itst, wenn her davon jene im Betrieb fb.eschär'ti'gten Perso­
mehr als' dJie HäLfte ,der Dienstnehlmter d~es ver- nen aus, .d.iellin~er ~dieBestimmungen des § 2, 
,Ia;nJ~t, soll der iBelr.Igschaft tetnen entJspr'e.ch~,n,den Abs.. (3), 11t. a his) c, fallen~ Das gleiclle gilt 
Einfluß 13IU.f die Geschäftsführung des Betriehs- übrigens auch Ibei Ermittlung der für ,dIe, Bestel­
rares (V1erurau'ensmäruner) sichern. lung von Betriebsräten maßgebenden Anzahl· 

Das ,in §' 5, Aibs; (6), vOtrgese<hene Remt der von DieniSotnehimern. Vom pas~i'ven Wahlrecht 
Gewerks.cha:ften und Ider Arbeiterkaommern, zu werden .allerdings [srehe § 8, Abs. (4)] Dienst­
den Betriebsversammlungen Vertreter ZIU entsen~ nehmer, die ,in v.e'rwan:dtslchaJt!ichen B.eziehungen 
den, soU esdies.en Körpersch·;tften el'mögl;chen, zum BetriebSlinhaber stehen, lausg~,ch.lIQ~s,en, ,~.eil 
sich über die Tätiglkeit der Betriebsräte (Ver- die bes.tehenlcLe.D, Bin,dungen vielfach eine Beein­
trauerismä.nner) laufen:dzu unterrichten. Die flustsrunlg' mit sich . bringen; aus dies,en Verhält­
h~elbei ,gesammelten tErifahrungen "werden den ge- nissen könnten slich, wenn :a'llch solche Dienst­
nannten KÖ1'perschaften wertV'o:He Anbaltspunkte n.ehmer -in die Betriebsver.tretung g~ählt wüt:-' 
über i'tie Smulul1Jgshedütiftigkeit. der Funktionäre den, Unzulkömm]ichlkeitenergell).en. . . 
der B,etrielbs'Vertretungen auf sozia.Jrech·tlichem ,Die Bestimmungen iLber die Anza.hl der Be­
unJd winschlaftspolitischem Gebiete liefern. Den.n trieibsratsmit'gIieder el'fahren :gegenüber dem 
eine .den Inltere~sen der Belegscha,ft 'llnd den Betriebsrätegesetz 1919 .eine ger.ingfügii?;e Ande­
IIlJteressen .der Wirtschaft in gleicher We:se rungj ,nach .den ~estimmungen de$ vorliegenden 
·&erecht wel'dende Täti:gkeit der Betriehs'vertre- Ges'etzes besteht der ~triebsrat bereits in Be­
tung hat zur Voraussetzung, daß die Funktio- trieben mit .mehrals 10Q DienstnehlI1JCrn (früher 
J1o~re über das notwendige Wissen und über eine bei mehr alk' 150 Beschälftilgten) aus fünf Mit­
entsprechende Urteilskraft in arheitsrechtlichen- gliedern. 
un:d wi~tscha:f,tspdlitischen BrageJ1. verfügen. / Zu § 10: 

Den Vertretern .der GeWerikschaJftlen und der 
Al"ibe~t1etrkaJmmer kdm.'nt ein Stlimmrecht in der 
ß.etmiebs-..nel"sammlung ISleWhstv.erständÜch nicht zu. 

.,Für ,die Beschlußft~ung :über d~e Enthebung, 
des .Betriebsr.ates (V~auC'nsmänn,er). [st ,die An­
w&sen1heit min,desten!S der Hälfte der im Betrieb 
beschäftigten D1enstnielhmer I1lnid' Zweid!ri1,t~lmehr­
heit der arbgogebenen Stimmen erforderlich, um 
zu. vlerh~l1Jd;ern, ,daß ikleine. Gruppen y'on. Dienst­
nehmernaus unsachLichen Gründen den ß.e­
tI1ieibs.rat (Vert'raluensmann) von. ,der FU!nktion 
abbe11Ufen. 

Zu §§.7 his 9: 
Dite Vorschri:f'tle~ üher' die BerufuThg ,die.r Be­

tr~rä,te weimen :in z:wei wesendi,chen Punkten 
yon ,den ViOll':schl'iften ,des· iBletdebsrätegesetz,es 
IlUS dem }ab·re 19.19 ;a,b. 

So WlUrdedi'e 'iB,esteUung' IgesondefiteI' ß.etriebs­
räte für Al"ibcit~ und Angestelltie ,EaUen gdassen, 
da für _eine. solche Tei:Iung ~etill1Je tMtiigen GrÜnd.e 
yothandren sind. ;. 

Um ijn ißtetrieben, lil1 denlflnlAilihei,te:r uJ1ld All~ 
gestellte, heschälftligt s,ind, jeder Gruppe,. soweit 
i,hr min·destens fÜl1lf ,dauernd beschäfügte Dieniit j 

nehmer an~elhören, die W.a,hrnehmuno- der, j s·j,e " , " 

- pie .'seine.rzeit in der Waihlordnung enthalte­
nenißestimmungen uberdie Au~chreibung der 
Wahlen in .neuerrichteten Betrieben wurden 
nunmehr in den Entwurf 'eiiDJgebaut. Gleich­
z~itig wunden entsprechende Bestimn;run,gen' mr 
die erstmaIige Wahl u,nd für die Wahlen bei 
AlbklUf der Täügkeitsdau:er des. -Betriebs'l'ates 
sowie fiÜr die Fälle des§ 13, Abs. (2), lit. b 

. bis d, vorgesehen.' Dadurch ist nun Vorsorge . 
getroffen, daß lin den ':Betrieben ehestens Be­
tr:ebsräte errichtet werden, 'beziehungsweise die 
Tätigtkeitder Betrielbsräte, keine apzulah'ge Un-
terbrechung erfä1hrt. ' 

Zu § 11; 
Durch di,e Bestimmungen des' § 11, Abs. (1), 

letzter 'Satz, it~t 'sichergestellt,daß in den Fällen 
des§ 7, Alk. (4), bei~de Dien:stnehrriergruppen 
im ZentraLbe:criebsratvertreten sin!d. 

Zu §.)2: 
Das· ißetriebs.rä.tegesetz 1919 sah .für U n ter- . 

nehmungen, :die mehrere Betri.eibe umfassen,. ·die 
MiYglichlkeit vor, .daß die Betriebs-rät:e der ein­
zelnen Betriebe zur!Besol"ig'Un'g gemeinsamer An­
ielegen1heitten Vertr~er r.z.u gemeinsamen Ben:-
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tungen .etl!tSlenden, .das Au,f.gabengehjet, ,das i.n 
diesten 'gemeinsa:me.n 'Berattungen be'han'delt wer­
den konnte, war im Betriebsräteg,e~et:'z seLbst 
nicht umschrieben, ·es wurde erst oin § 28 der 
Vollzllllg,sa:nIWeLsU'IlJgJ ",Om 11. Juli 1919, St. G. BI. 
Nr .. 365, Ü'ber -die Geschäfts-ordnung un.d Ge­
schälfts.filhm~nlg der Betriebs!räte (in der Fassung 
der ViCIl'Or,druung 'Vom 13. Juni 1928, IB.G. BI. 
Nr. 146) abgegrenzt. Im vorliegenden Gesetz 
(§ 12) .ilSt nun für .solche Unt,ernehmunrgen ob li­
gatorli'schcLie Bildun:g :eines Zentrallbetriebsr.a.tes 
vorges'eihen, dessen Auf.gabenkreis im Gesetz 
sdibst ·festgelegt ist. Dem Zeritra·1betriebsr.at 
9te'h.m .die in§ 15, Arbs. (2), vorgesehenen. Auf-

. gahen u'nd Befugni~'S,e zu, also jene Auf.galben, 
die der Sicherung des Rechtes der Teilnahme an 
der v.e'rwaltunlg ,des Unternehmens ,dienen und 
dEle Interes.sender Belegsch,a;f.r,der einzelnen im 
U nternehmenzusainmengeschlossenen Betriebe 
in' ,gleicher Weise berü'hr,en. AUe übri'gen AUlf-

'. g,ahen ,der BetrieJbsvertretunlg bleiben im sdob­
S'tändirgen Wj,r!kunigsbereich der Betriebsrräte der 
einzelnen Betriebe. 

Zu. § 13: 

Nach Albs. (2), lit. a,eIlldetdie Tätii,gke'it des 
Betriebsrates" wenn ,der Betrieb dauernd ei~ge­
~tellt w:ird" in diesem FaHe bedar.f es daher zur 
LÖSlunig des Dienstverhältnirs'ses ,der Betriehsra-ts­
mitglieder nicht .d~r Zustimmung ,des EinE.gungs­
amtes nach ,§ 18 des Gesetzentwurfes. Voraüs­
~etlzung ,ist aHetdings, daß der Betrieb zur Gänze 
~nges'tellt rwir.d; bei einer nur teil'Weisen Ein­
stelliWlg des Betriebes endl:lgt die Tätigkeit des' 
Betrie;bsrat'es nidtt. Wenn daher im Zuge einer 
Betri~hseitfl;s,ch!ränikung Personal ahge;baut· wird 
unld hiebeiauch MitgEe'der ,des Betriebsrates 
zU/m Ablbau gelangen sollen, bedarf die Kündi­
~ung :dieser BetrEte:bs'ratsmitglieder der Zustim­
mun,g ,des Eini:guIl!gsamtes. , 

Nach lAbs'. (2), Et. c, kann der Betriehsrat, 
wenn die Mehrheit der ,Bet,riebsratsmit'gliede,r es 
heschLießt, in seiner ,Ges'amthe~t zurücktreten, 
ein . Recht, das bis'he'r strEittig war urud dem ß.e­
triebs'rat nach Entscheidungen der ehemaligen 
EinliguIllgs:ämter ,auf G1'lIn!d der Bestimmungen 
des ißetl'iebs'rätegesetzes 1919 nicht ~U'Stand. 

Zu §§ 14 und 15: 

In § 14 wird der Aufga1benkreis der Betriebs­
räte aUgemein und zulSammenJfas,send umsch"r,ie­
ben unld ihiehei auch da's Recht der Mitwirkung 
an der If'ühr.ung un1d Verwaltung d.er Betriebe 
festgelegt. 

Im einzelnen sind die Aufgaben und Befug­
MISe :dler Bfltru!ebrä,te oim §' . .14, \und ~wa.r !ex,em­
pIilkat'i.v ·aufgezäh1.t, wobei 'odem W,esen dierer 
Auf.gaben entsprechend eine Zweiteil,urug vorge­
nommen wird. Im Abos. (1) wer,den jene Auf­
g,aben a ~ezählt, di,e die Wahrung der engeren 
Interessen,oor B,etriebsJbeleg!lchalft, ioobeson1dere 
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auf ,di'enstrecht1ichem Gebiete un'd 'hinsrichtl:ich 
des Betrielbss,chutzes, zum Ziele ha.ben. Diese8 
Aufga'bengebiet ,deckt ,sich im we!~ent1ichenmit 
den AufgaJben.,dEe, :d.en Betrielbs'räten sdlOn 
seililierzeit nach dem Betiiebsrätegeser-z 1919 zu­
standen ("'gI. Ziffern 1 bis 4, 7 his 9 und 11 
bis 13). Neu h~nlZugekommen sind ,die in den 
Ziffern 5, 6 'Und 10 angeführten AufgJaben, die 
entsprechend ,den GruudsätiZen der Betriebs­
demdkt:acie .dem 'Betriebsrat nunmehr elinen ent­
sprechenrden Einfluß bei Neuaufnahmen von 
DienSTnehmern, bei' Vers'et'~ung von Dienst­
ruelpmerna'llfanodere Aribeitsp'lätze und. schließ­
lich 'bei der Fes'1:legun'g der Udaulbseinteilung 
eiinräumen . 

~asd3!s in Ziffer 8 vorgesehene Recht des 
Betrlilebsrates .zur Teilna:hme an BetriebSibesich­
tigUnigen vOin' Organen der Arbeits- oder Berg­
werlks,imspelktion anlangt, so wurde dieses Recht 
nodt 'dladurch .besonders untenrriauert, daß es dem 
Betri,e1bsinhaber zur Pflicht' gemacht wird; ,den 
Betriebsrat vom .Bintreffen eines Inspektions­
organes unverzüglich ~u verst~rud~gen. 

nie lim Abs. (2) vorgesehenen BefUlgnisse d,es 
Betrielbstates slchiern das Recht der Teiln.ahme 
an ,der Vel'WaltU1ng der ,Betriebe. Die in den 
Ziffern 2 bis 4 aufgezähLten Befugnisse standen 
scho:n "seinerzeit den Betriebsräten zu, doch wird 
die Pflicht zur Vorbge 'der Bl'llanz auf ,alle 
Betriebe lausge,dehnt, in ,denen Betriehsräte zu 
besteHen sin'cl, während nach ,dem ehemaligen 
Bet,riebs'räte.geset:z nur für Ha:nde1sunterneh­
rnungel!1 mit, mi'ndes,tcns 30 Angestdlt.en sowie 
für lndustrie- und Bergw.erksunternehmungeJ? 
die ,Pflich·tzur Vorlage der Bilanz vorgesehen 
war. 

Dars Schwerge!~icht ,dE'es,es Aufgabengebiete:s 
der B~trieibslvertretung liegt in den Best'immun~ 
gen ·de,r Ziffer 1, die den berechtigten Forderun­
gen' oder' Arbeitnehmerschaft nach Demokrati­
sierung ,derW,i,rtschaft Rechnung tragen. Die 
ArbeitneJhIJ?erschaft hat ein~rechti:gtes Inter­
es~e, daß dte Betriebe au'f gesunden wirtsch'aft­
richen Grun1dlagen und nach Gesichtspunkten 
geführt wrer,den, -die mit ,den .geser,z,licihe'rt Vor­
schri,f'uen, iheziÜeh'ut:J.'g:sWterse 'behördlichen. A.,nord­
fltU'nlgen tim Einklang stehen. Dieses In.t'eresse ist 
n,icht; nur in dem B!estreben begründet, die Be-. 
friiiedigung gerechter Ar.beits-und, Lohnbedin­
gungen ,der Arbeitnlehmerschalftin den einzelnen 
Betri,elben zu sichern', ,son'dem auch in ,dem Be­
st,reben', die Ges'amtwirtschaft ume,res Staates, 
mÖ'gl,j.chst nsch wieder zu .gesUll1od:en und ihre 
Leistung:sfä:h:i'gkeit zu stei'gern,' denn nur dann 
wer:den sichere Grundlagen für eEne Be~serung 
der All:g'e'rneiinI3!ge der arbeitenden Bevölkerung 
geschaffen werden k,önnen. Um dilClse Ziele 'ZU 

erreichen, muß der Ar'beitnehmerS'chaft die Mög­
lich'kieit geboten werden, durch i;hre Betriebsver­
tretunig auf ,d'ie Wirtschaftsführung entsprechend 
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Einfluß nehmen zu können. Sie s01'1 'in die bge 
v·ersetzt werden, nicht nur ihr.e reichen prak­
tischen Erfaihrun'gen der Fü'hrtllng ,der BetriClbe 
zum Nutzender Wirts·chaft zur Ver,fügung zu 
st,ellen, .sondern aud1 darüber wa,chen, daß nicht' 
dlurch unverantwortlime Experimente die Wirt­
,maft gefährdet wird. 

Die Besn1mmungen übler die Vertretung des 
Be1:ri~b5'rrates hn AktiengeseHsma'ften, Komman­
ditgesellschalften ·au,f Aiktien urud Gesellschaften 
mit besd1ränlkter Haftung' eDitspfleroen ihrem 
Weslen nach den .Bestimmungen des Betriebsrite­
gesetzes' 1919. Sie wurden jedoch hinsichtliCh 
des Vertretungsl'echtes lin A1kiien:g.esrellrschaften 
und Kommarudit:gesellsdllalften auif AktEen' den 
geltenden A'kti'engesetz enwpr.ech:end angepaßt. 
Nach dem zweiten Arbsatz der Ziffer 4 ist das 
V:ertrerun'gsrech't ,des Betriebsrates niicht nur in 
Geselbdlaften m. b. H. 'gegeben, deren' Stramm­
kapital mehr als 33.333'33 S beträgt [§ 29, 
A'bs. (1), GesmbIHG:], son/dern auch in Gesell­
smaftlen m. b. H., deren Stammkapital siro a'uf 
weni,ger iak 33.333'33 S beläuft, dere>n Gesell­
sdJa!hsvertrag wber die B.esteHun'g ·eines Auf­
srirotsirai1:es vors6eht[§ 29, Abs,. (2), GesmbHG.]. 

Von den Vorsroriften über ,das MitiVerwal­
tungsrerot der BetrirehsvertretuD.'g mußte zUgU!n­
sten ,der in ,§ IS, Ab:s.' (3), angeführten 'Betriebe 
erne Aulsna1hme gemacht werden, weil es sich 
in di$en Betrieben (Verwaltunten)' um Ziel­
setzulDIgen handelt,' die eine Teilnahme der ß.e­
tr1:ebsrätle lan der Führung und- Vel1wal~ung ent­
weder über'haüpt unmöglii.ch oder' doch nicht 
zw.eckmäßit ersch1ei'nen la"ssen. . 

Hins~(:htliro der Bestimmunrgen des § 11, 
. Albs. (4), wird au.f die AU's:tührungen im letzten 
A~S'at~ de'r Erläutierungen zu § 12 verwiesen. 

Zu § 16: 

Gegenüber dem Gesetz vom Jaihre 1919 wird 
in Albs. (3) nun auis!drück1ich bestimmt, daß den 
MEi~gli~dern des 'Betriebs.rates die zur. Erfüllung 
ihrer Oblj'egenheiten erfor.der·Liroe Frdzeit unter 
Foftzahliunlg des 'Emtgelt,es zu gewahren ist. 

In gtößer.en I Betrieben wenden sich dienad1 
dem Ges.etzden Betriebsräten obliegendien Auf­
g.tben und Befu~gnisse schon mit Rücksirot auf 
deren Erweiterung,' wenn d[,e Wahrnehmung 
der Interessen der Dienstnehmer keine Beein­
träJchci.gUll1Igen erf,ahren ~~ll, nur 'i&aJn:n e>ntspr,e­
clrend ,oo'1'chtführrenla5sen, wenn 'jle nacih der Größe 
des Betriebes ein o.der mehrere .ß.etrielbsratsmit­
glieder sich aus'schHeß'liro ihrer Betriebsratstäc:g­
keit wi'dm~m können,. In Abs. (4) 1st daher vor­
gesehen, daß in Betrieben mirt: mehr als 200' 
Dienstnehmern ein Mitglli1eld ,des Betr.iebsrates, 
in Betriie'benrnit mehr als 1000 Dienstnehmern 
zwei U!nd in Betrieben mit mehr aLs soDe Dienst­
nehmern 'd,re'i- MitgLieder des Bett1;d,srates von 

i1hrer Ar'beitlslei:s,t~l'ng, zu der sie auf Grund des 
Dienstverhähn~sses v~rpflirotet sind, unter Fort­
zahlung .des (Entgeltes' f1"eigestellt werden müssen. 

Zu § 17: 
Der Einbl:ick in elEe Ge!s,chä-ksiführun:g des Be­

trieb.es, der dlem 'Betrielbsrat durm ·das erweiterte 
Mitveiwa~tungsrecht gegreben ist, macht die Auf­
n'ahme von Besri:mmunJgen, die für die 'Wahrulag 
ckr Betriehs'geheimnisse Vorsorge treffe'n, erfor­
derlli,ro. 

Soweit Mitteilu,nrgen ü1ber g.eheimzuhaltende 
Betriebs.an:ger1ege.nheriten in .den Beriroten' an die 
Betrj,ehwersam!ffilu.ng .zum Vierständni$der Be­
richte notWendig s[n,d, list der ,Betr,iebsrat ver­
pflirotet, :darülber das Einvernehmen mit dem 
Betriebsinhalber herzusteLlen. Um·die Wahrung 
der ,B.enfie.bsge1heimnisse sicherzustellen, ist in der 
Bet~.ielbsiVersammlung ,auf die Vertraulichkeit der 
Mitteil'unJg hesonlders, aufmeflham 'zu ma.:hen. 

Zu § 18: 
Die Vorsd1riften üher den Schutz der Be­

triebsratsmitlglliiflder enrtsprerroen im allgemeinen 
den Bestiimmungen des § 14 des Betriehsräte­
gesietzes 1919, nur bezüglich der Betrieib~ratsmit­
glieder, .die in Theater- und ähnlliroen Betrieben 
dem künsderiischen Personal angehören, war eI:ne 
Ergärizung in der Richtung notwendig, daß ein 
mit Schauspielern oder anderem künstlerisr.hen 
Persona'! nur aUifßestimmte Dauer eingegange­
nes Dienstverhältn'is, faLls sie atl:s Betr.iehsrä~e. 
tätig Sli1Illd, ohne ilhren Willen nicht :vor Aiblrauf . 
der Tä-til~keits,dauer ,des Betr.iebs-rates endet. 
Durch dli,esen erweit·erten· KündiguJ1lg'sschutz soll 
verlhindert we·rden, ,d:aß Dienlstnehmer dieser -,\rt 
bei ,der Erneuerung ihrer Bühnen'dienstverträge 
ben'a·chteiligt Wlerden. ' 

Zu § 19: 

Die gesetzlichen' V O1~aU!Ssetzungen für die Be­
srellu.ng von Vertrauensmännern sind die glei­
ruoo . Wlire nm 'Bet.rÜ/elbsrätle'gesCltZ raUis dem J allre 
19i9. Auro ihr AU:fgabenkreisdeckt sich im 
wesendiroen !l1'it dem, der ihnen na,ch dem ge-
nannten Gesetze .zukam. . 

Zu § 20: 
Hinsichtll;,ro der für .J.and- und fortwirts,chaft~ 

liche lBetriebe gema'chten Einsroränkung ~.tir,d 
atuf rdli.e rerläutemden IBernrerkwngoo zu den 
§§·1 unld 2 vel'wiesen. 

Zu § 21: 
nie Bestimmungen des' Abs; (I) entsprechen 

denen des § 14, Abs. (1), erster Satz, des Ge­
semes vom Ja'hre 1919. 

. In Albs. (2) w.iI1d in El1gänzung der Bestim­
mUJIl.gen des ,§ 17, Abs. {2), des Gesetzes den 
Dienstne:hmern die. Pflicht auferlegt, 'lberMit­
tei:lunrgen, due in der ''Betrielb~versammlung als 
vertrauJi,ch ibezeichnee werden, Verschwiegenheit 
zu wahren. . . 
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Zu§ 22: 
In Erweiterunlg ;der Besnimmungen des Ge~ 

setzes vom Jahre 1919 Legt dalS v'Orliegen'de 
Gesetz ,dem Betridbsinha.ber dJie Pflicht auf, dem 
Betriebsrat die notWJen!digen RäUlIl11ichkeiten 
samt Einrichtung, BeleudLtul1'g und Beheizung 
sowie die Karuzlei- Ulnd Gesdläfwer.forderni:3se, 
deren er ZUr Erfüllung seiner Aufgaben :bedarf, 

. zur Verrugu11ig zu stellen. 

Zu §§ 23 und 24: 
Die BestEmmungen über die Höhe und die 

Ver;w.enldung ,der Betniebsumla,.ge entspre:hen 
den 'bezÜ'gHchen Vorschriften des Betriebsräte­
gesetJZes 1919 mit der Änderung, daß die Ent­
smeidung ülber die Einhehung einer Betrieh~­
uml:l'ge nUi11mehr bei der Betniebsversalffimlung 
liegt. . 

D.ie EJ:'nJgänge aus der Um'lagesowie aUe' dem 
Betri'elbsrat zur ErfÜll1urug seiner Aufgaben zur 

, Vemügung stehenden sonstigen Vermögenschaf­
ten !bilden einen mit· RechtspersönEdlke:t . aus­
gestatteten B et.rielbs fonds , 

Zu § 25: 
N:lich § 3, Aibs. (2), Ziffer 9, ,des Gesetzes vom 

J:l'hre 1919 konnten die Betni·ebs·räte die Kündi­
gung oder Ent~aslSung eines Diiensonehmers an­
fechten, wenn sie der Ansimt waren, daß ciiie 

. Kiün1digung oder Ent11assung auS politischen Grün­
den, im Z'Il'sammen:hang mit der Tätigkeit als 
Mitglied des Betriebsrates oder deSIW,egen erFolgt 
seii, weil ·der Betroffene vom Vere:m- oder 
Koalit'ionsrecht Gebraudl gemad1t hatte, Die 
AnfemtUi11g hatte hinnen ,acht Talgen beim Eini­
gunlg~arnt zu er.folgen. Mit Einführung des AOG. 
trat in ös.tel1reim auch ,der erweiterte Kündi­
gungssd1utz des § 56 AOG. in KraJt, der t:nter 
bes,tllmmten Voraus5e'tzun'gen den Diemtn,eh­
mern im Fa,1l,e einer ~ündigun'g, wenn diese 
e~ne unbillige Härte !bedeutete und nidlt durch 
die Betrielhsverhältni!ssebedill'git war, :binnen 
zwei Wochen beim A,r'bei:tsg'e.~i,d1'tdie Wi'der­
rufslkitage eil1zubnin'gen. Das Viorliegende Gesetz 
knüpft sOIWoth[ an die VOI"sd1f1iften de, Betriebs­
rätegesetzes vom Ja:hre 1919 allS a\Lch an die 
Bestimmungen diel'! AOG. an. 

Die Künd~gun'gs~chutZibes~:nriimungen erstrecken 
s;ichauf ,alle Betriebe, iin den Betriebsräte, ode.r 
,Vertrauensmänner zu besteLlen sind .das l~eißt, 
auf Bet;iebe, 1:n denen dauernd mindestens fünf 
Di'enstnenmer, ,die das 18. Lebens,jahr vollendet 
halben, beschäft,i,gt sin:a. Voraussetzung für die 
Anwen,dung der Bestimmrllfiigen über .d-.en Kün':' 
digungssd1utz ist nach Abs. (3) eine mindestens 
'hi~bjä·hrige ~schäft'igung im Betriebe. Das 
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Red1t, gegen die K'Ündigung Eimpruch zu· er­
heben, steht grundsätzlich dem Betriebsrat zu. 
Die Gründe, a.us ,denen der Betriebsrat der 
Kümdilgunlg wi:derspred1en kann, ~rnd dieselben 
wie im AOG.,· nämlim, .daßdi~ Kündigung für 
den Dienstnehmer eine soziale Härte bedeutet 
und nimt in den ""Betriebsverhältnissen begrün­
det ist. E'n !besonderer, über die Bestimmungen 
des Gesetzes . vom Jahre 1919 hinausgehender 
Schutz i~st nom für frühere Betriebsratsmitglieder 
da'durd1 vorgesehen, daß der' Betriebsrat der 
Kündilgung auch Idann Wti,der~premen kann, wenn 
er der Ansimt ist, daß der Grund der Kündi­
gung des Dienstnehmers ,in des~en früherer 
Tä6gkelt alls MitgLied des Betriebsrates ()der in 
der Bewenbun'g um :die Bestdllung, ,zum Betriebs­
rat gelegen ist: Dem Betl'1ieb'sr3it ist zur Wahr­
nehmung seines Elinsprumsred1tes eine Frist von 
einer Woche gegeben. Vor AbLauf dieser Frist 
vom DienStJgeber ausgesprochene Kün,digu'ngen 
s!illlld rec4tsunwirksam.Sprid1t der Dienstgeber 
trotz ,de'$ Wi1ders'pruchesdes Betroebsrates Jie 
Kündi'gung aus, &0 ka,nn ,dieser beim Einigungts'­
amt ,die Kün'di'g'U'ng innerhaLb zweier Women 
niam ,erfolgter Kündigunlg anfechten. Das Red1t 
auf An'fed1tung' der Kündigung aus den jn 
Albs. (31 gen'annten Grün'den geht auf den be­
treff.elltden DE'enstnehmer über, wenn der Be­
tni,ehsrat $einem Verlangen lauf Anfechtung der 
Kün'dig;ung ni,mt entsprochen hat. Weiters kann 
der <Dienstnehmer die Anf.echtutng aus ,den in 
den Aibs. (2) ulltd (3) genannten Gründen ;;elbst 
vornehmen, wenn 'eine Betr~ebsvertretung nicht 
erriid1tet ist. . 

Im Hinlbllick ;luf d'as der Betriehsversammlung, 
beZJiehungsweise den Dienstnehmer zu>tehmde 
Recht auf Antfed1turug 'der Kündigung s,cheint 
eine weitere 'Binschaltung des Arlbeitsamtes nicht 
erforderl,ich. Das GelSetz sieht ,deshalb vor, daß 
in Betrii,eben, iri Idenen Betr.ie.b~vertretungen zu 
errid1ten sind, ,die AUlf1ösung des Dienstverhält­
nl'sses nid1t mehr der vorheri.gen Zustimmung 
des Arbeitsamt'es nach der AnbeitsplatzwedJ~el­
verol'ldnUlntgvom 1. September 1939, Deutsches 
R. G. tEL I IS. 1685, bedanf. 

Zu § 26: 
So wie im Betriebsräregesetz. des' Jahres 1919 

sind zur EntscheJi:dung VionStre:tigkeitendie 
Ein~gungsämter berufen. 

" 
Zu § 27: 

Im § 27 werden aBe im Gesetz ausge;proch:e­
nen Gebote und. Veroore unter eine entspre­
mende Strafsanktion gesteHt, eine witik5ame 
Durchfühl"Ung des Gesetzes zu simern. 

, 

(-
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